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BUNDESMINISIERIUM FÜR' JUSTIZ ,l' 

Eingel. - 3. OKT. 1998 

Sehr geehrter Herr Sektionschefl 

M~/ 
Beiliegend übermittelt Ihnen die Katholische Aktion Österreichs 'dle .·~r- , 
betene Begutachtung zum Ehe- und ScheidungsrechtsaL1lalenungs!~es,etz 

Mit freundlichen Grüßen' 

.c .,,; .•• " l\.R.u:-·ue:neraJl8.eJlq 
".' ", 
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Stellungnahme Ehe- und Scheidungsrechtsänderungsgesetz 

Die KAÖ begrüßt grundsätzlich den Entwurf zum Ehe- und Scheidungsrechts-. 
änderungsgesetz .. 

Einige Anmerkungen zu den rechtspolitisch besonders bedeutsamen Änderungen: 

§ 90 Alj3GB Streichung der Mitwirkungspflicht 
Diese Bereinigung entspricht der weiteren Verwirklichung des Prinzips der 
partnerschaftlichen Aufgabenverteilung innerhalb der Ehe. Wenn beide Ehegatten im 
eigenen Betrieb tätig sind. so ist hier ohnedies 'eine arbeitsrechtliche Basis zu 
schaffen. Für kurzfristige Engpässe ist die allgemeine Beistandspflicht als gesetzliche 
Grundlage ausreichend. . 

§ 91 ABGB Gleichbeteiligungsgrundsatz '. .' " .......... . 
Auch diese Änderung unterstützt vor' allein die öffentliche Bewußtseinsbildung für eine 
partnerschäftliche Gestaltung· der' . aus' ... der ehelichen' Lebensgemeinschaft 
resultierenden Pflichten. Besonders zu begrüßen ist hier die ausdrückliche Erwähnung. 
der gemeinsamen Obsorge für die ~nder. . 
Die in Abs. 2 angesprochene Notwendigkeit einer VeränderungsmOglichkeit ·djesef. .. 
Vereinbarung'en enJsprichtdurchaus der heutigen Dynamik.' in~der' BeF:Ufs;;~uricf: 
Familienphasen vor' Lebenspartnerrneinande,.:· . . .. , ..... '. bZwX' . .... ...... .... ,., 
~~~r . .' ... ' . 

§ 94 ABGB Ehegattenunterhalt 
Die Möglichkeit· der Erfüllung des Unterhaltsanspruchs des haushaltsführenden 
Gatten in Geldleistungen ermögliCht dessen größere Eigenständigkeit und ist daher 
der partnerschaft lichen Gestaltung der ehelichen Leb~nsgem'einschaft angemessen: 
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§ 49 EheG Aufhebung und Neufassung der absoluten ScheidungsgrOnde 
Bislang gelten -EhebruchD und die "Verweigerung der FortpfianzungD

' als absolute . 
Scheidungsgrunde. Es bedarf in diesen Fällen nicht der Zerrüttung undcler damit ... 
verbundenen Erwartung, daß mit der Aufnahme einer, dem wesen der Ehe' . 
entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht mehr zu rechnen ist. -' '. :. . . ' .... 
Diese Bestimmungen stehen oft dem christlichen Eheverständnis, das auch von den 
Prinzipien des Verzeihens und der Versöhnung geprägt ist, entgegen. 
Der öffentlichen Bewußtseinsbildung im Hinblick auf die Verpflichtung zur ehelichen 
Treue wird auch Rechnung getragen, wenn der " EhebruchD als schwere 
Eheverfehlung gewertet wird in Zusammenhang mit einer Scheidung aus Verschuiden. 
Im Sinne der bereits angesprochenen Familienautonomie hat die "Verweigerung der 
Fortpflanzung" als absoluter Scheidungsgrund im staatlichen Recht keine Bedeutung. 
Hier muß allerdings auf die unterschiedliche Beurteilung im Kirchenrecht als 
Annullierungsgrund hingewiesen werden. Dieser Dissens muß auch hier bereits zum 
Zeitpunkt der Eheschließung bestehen. 

§ 68a. EheG verschuldensunabhängiger Unlerhallsanspruch 
Diese"Regelung widerspricht dem natürlichen Rechtsempfinden und,würde bei einer 
großzügigen Interpretation auch die psychische Bewältigung von 
Trennungssituationen erschweren. ". ' . . . ' .. , .'. 
Allerdings sind im Gesetzesentwurf mehrere Voraussetzungen'vorgesehen, vor allem 
darf die Gewährung nicht unbillig erscheinen. Daher empfiehlt sich bei' c:lleser . 
Regelung eine genaue Beobachtung der Rechtsprechung, um allenfalls durch ,'. 
legistische Maßnahmen nach einem Beobachtungszeitraum gegenzusteuern. Dies gilt 

.. ,. 

auch für die Höhe dieses Unterhaltsanspruchs, der sich am - für Österreich reu~n:,;,:;"""'" ",',; 
Begriff - des "LebensbedarfsD orientieren soll. . " .... • .. " ". '.' .• ' .. ;';;,::~~5:>/. .' 

:. --; .... '.; '.: :', ~~:'~ ',"":.":: ,'. ' . . 

§ 99 EheG Mediation .. ; .... . ; :.:';{{"-, .:.' 
Im Zusammenhang mit der Verschwiegenheitspflicht des Media~~r~1 der Me~iatori~~;'~:?:> .•.. ' 
wird das Instrument der Mediation erstmals im Gesetzestext erwähnt und orr.~i,..l .. t 

damit gesetzlichen Anerkennung. Empfehlen~w~l'! ~~r~ fji~r.:~iQ~·.,:" - ... ' . . ." 
Bestimmung auf Mediationen, die nicht in kausalem Zusammentl~ng' 
Scheidungsverfahren stehen (z. B. . .'< ... ' ". 

-;' 

Versorgungsausgleich: . . , .. 
Diese überfällige Verbesserung der Pensionsvorsorge " " '." '. 
nach einer Scheidung steht auch mit dem vorliegenden Entwurf noch aus. 
Die KAO fordert eine rasche Auseinandersetzung mit dieser komplexen Problematik. 

Wien, im Oktober 1998 
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